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Mobile Kanu Einheit des Landes Hessen in Verwaltung des KC Fulda

Ausleihvertrag Nr. ____

Schule:




________________________

Verantwortliche(r) Leiter(in):

________________________

Typ der Einheit:



________________________

Nutzungszeitraum:



________________________

1. Die Ausgabe der Mobilen Kanu-Einheit ist rechtzeitig vor Beginn der geplanten Maßnahme zu vereinbaren. 

2. Die Nutzung des Materials erfolgt auf eigene Gefahr. Die für schulische Veranstaltungen gültigen Regelungen sind zu beachten.

3. Das Material muss vor und nach der Benutzung kontrolliert werden.

4. Boote, Zubehör und Bootsanhänger sind Eigentum des Hessischen Kultusministeriums; 
sie sind nicht gegen Verlust (z. B. Diebstahl) und Schäden versichert. 
Schäden, die nicht auf dem üblichen Verschleiß beruhen, sind im Auftrag und zu Lasten des Benutzers  instand zu setzen bzw. zu ersetzen! 
Die Fahrtenleitung der Benutzergruppe - nicht die Institution, der die Gruppe angehört - ist für die ordnungsgemäße Behandlung und den fachgerechten, pfleglichen Umgang mit dem Material verantwortlich. Das Material ist immer vor Diebstahl zu schützen.

5. Das zulässige Gesamtgewicht des gebremsten Hängers beträgt 
750 kg, die max. Höhe misst 3,60 m!

6. Der Leiter der Veranstaltung muss im Besitz eines Qualifikationsnachweises für Kanusport sein (FÜL-Lizenz des DKV, Teilnahmebescheinigung über einen absolvierten Kurs an Uni, HELP, DSLV oder anderen, vom HKM anerkannten Fortbildungsträgern.

7. Das Nutzungsentgelt beträgt:
48,- € für M.K.E. A 100 – 16 Einer-Kajaks - pro Tag
45,- € für M.K.E. B 200 – 5 Dreier-Canadier - pro Tag
Der Betrag muss 5 Kalendertage vor dem Ausleihtermin auf dem 
Konto 309141 bei der Genoba Fulda, BLZ 53060180, Sigrid Wagner – MKE,  eingegangen sein. (Verwendungszweck und Vertrags Nr. sind anzugeben)

8. Bei kurzfristigen Absagen (< 5 Tage vor dem Ausleihtermin) oder Nichterscheinen zum Ausleihtermin, müssen wir eine Aufwandsendschädigung von 50% des Ausleihbetrags einbehalten.

9. Der Fahrtenleiter muss sich über die Befahrungsregelungen informieren und diese bei der Durchführung seiner Fahrt unbedingt beachten. Infos gibt es unter www.kanu-hessen.de.

· Vorstehende Benutzungsbedingungen werden anerkannt. 

· Die Voraussetzung zur Ausleihe der Mobilen Kanu Einheit (Ziffer 6) ist gegeben.

_________________


_____________________________________________

Datum




Unterschrift der Verantwortlichen / des Verantwortlichen


_________________


_____________________________________________

Schulstempel



Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters

Verwaltung MKE Fulda: Sigrid Wagner – Gegenbaurstraße 9 – 36039 Fulda – Tel. 0661/52522, Fax 0661/9528122, Mobil  0170/6892415
